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Franz-Hospital, Dülmen

Das Franz-Hospital im westfä-
lischen Dülmen blickt auf ei-
ne mehr als 150jährige Tra-
dition in der Krankenpfl ege 
zurück. Heute gehört es zu 
den Christophorus-Kliniken, 
die über drei Betriebsstätten 
mit insgesamt 620 Betten ver-
fügen, davon 200 im Franz-
Hospital. In den letzten Jah-
ren ist das Krankenhaus in 
Teilbereichen modernisiert 
und umgebaut worden. In 
diesem Rah men wurde 2005 
auch die Heizzentrale saniert 
und den veränderten Anfor-
derungen angepasst. Dabei 
entschloss man sich für ein 
Contracting-Angebot des ört-
lichen Energieversorgers. 

Klaus Krais, Technischer Leiter 
der Christophorus-Kliniken

Mit dem abgeschlossenen Contracting-Ver-
trag haben wir auf den steigenden Kosten-
druck reagiert. Hauptziel war von Beginn an 
die Verwendung von hochwertiger Technik, 
um unter wirt schaftlichen Gesichtspunkten ma-
ximale Energieeinsparungen zu erreichen. 
Ein besonderer Vorteil liegt darin, dass das 
Franz-Hospital beim Wärmeservice kein Be-
triebsrisiko trägt und kein Kapital bindet. Das 
entlastet den Haushalt und schafft Raum für 
andere Aktivitäten. Durch die Umrüstung der 
Heizungsanlage wird auch eine beachtliche 
Umweltentlastung erzielt. Durch die neue Kes-
selanlage werden CO2-Emissionen von rund 
105 Tonnen pro Jahr eingespart. 

Die Stadtwerke Dülmen GmbH 
hat in Kooperation mit der 
RWE Westfalen-Weser-Ems En-
ergiedienstleistungen GmbH 
(RWE WWE ED), Dortmund, 
das Franz-Hospital mit einem 
neuen Wärmeversorgungssy-
stem  aus gestattet. Jetzt liefert 
eine moderne Wärmeerzeu-
gungs anlage mit zwei Kesseln
und  einer Gesamtleistung von 
1.480 kW bedarfsgerecht 
Wärme. Die Leistung der alten 
Kesselanlage war mehr als 
doppelt so groß (3.070 kW). 
Als Brennstoff für die Erzeu-
gung von rund 2.800 MWh 
Wärme pro Jahr wird über-
wiegend Erdgas eingesetzt. 

Umgesetzt wurde die Baumaß-
nahme im Spätsommer und 
Herbst 2005. Die Errichtung 
der Kesselanlage erfolgte 
durch ein ortsansässiges SHK-
Unternehmen. Im Zuge der Sa-
nierung musste – bei lau-
fendem Betrieb der Heizzen-
trale –  der alte Backstein-
schornstein rückgebaut wer-
den. Im Rahmen des Contrac-
ting-Modells hat die RWE 
WWE ED dienstleistend für 
die Stadtwerke Dülmen GmbH 
die Betriebsführung der Anla-
ge übernommen. Dies beinhal-
tet auch die Wartung und In-
standhaltung sowie die Garan-
tie eines Anlagennutzungs-
grad über die gesamte Ver-
tragslaufzeit. Der Vertrag hat 
eine Laufzeit von 15 Jahren.

Beispiele aus der Praxis
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Das als Stadtkrankenhaus errichtete Klinikum (540 
Betten) wurde 1981 in Betrieb genommen. Da die 
seinerzeit sehr fortschrittliche Gebäude- und Ener-
gieversorgungstechnik (u. a. Vollklimatisierung) 
mittlerweile veraltet war und ineffi zient arbeitete, 
suchte die Leitung des Klinikums nach Optimie-
rungslösungen. 2005 wurde ein Energieliefer-Con-
tracting-Vertrag mit  der MVV Energiedienstlei-
stungen GmbH (Mannheim) geschlossen. Diese 
übernahm als Contractor die Planung und Umset-
zung der Modernisierung sowie die laufende Be-
treuung für die Energieversorgung des Klinikums. 
Auch eine garantierte Energieeinsparung wurde 
vertraglich vereinbart. 

Im Rahmen des Optimierungskonzepts baute MVV 
Energiedienstleistungen vier neue Heizkessel (zwei 
Dampferzeuger für Prozessdampf/Sterilisation und 
Luftbefeuchtung; zwei Heißwasserkessel zur Abde-
ckung des Wärmebedarfs) sowie ein BHKW für BHKW für BHKW
die Eigenstromerzeugung ein. Das BHKW (Leistung 
357 kWel357 kWel357 kW ) kann bis zu einem Drittel des Strombe-
darfs decken. Die Installation der wichtigsten Anla-
gen war Ende 2007 abgeschlossen. 

Die Maßnahmen zur Energieeinsparung verteilen 
sich über den gesamten Klinikbereich. Schwer-
punkte bilden die Optimierung des Wärmerückge-
winnungssystems (zur Luftvorwärmung), der Einbau 
neuer Zu- und Abluftventilatoren, die Optimierung 
der Kälteregelung und der Beleuchtungstechnik so-
wie der Einbau einer neuen Gebäudeleittechnik. 
Außerdem wurde in Verbindung mit der hydrau-
lischen Sanierung der Wärme- und Kältevertei-
lungen die Isolierung an Anlagen und Rohrlei-
tungen erneuert.

Durch die umgesetzten Energiesparmaßnahmen wird 
der Energieverbrauch um mehr als 30 % reduziert.

Klinikum Worms

Dipl.-Ing. Michael 
Ecke, Technischer 
Leiter des Klinikums 
Worms

Die dringend erforderliche 
Runderneuerung unserer 
technischen Anlagen war 
die größte Einzelbaumaß-
nahme seit Inbetriebnahme 
des Klinikums. Jetzt sind wir 
nicht nur auf dem aktuellen 
Stand der Technik, sondern 
auch für die nächsten Jahre 
im Hinblick auf Effi zienz und 
Ökologie bestens aufgestellt. 
Da die Be- und Entlüftungs-
anlage rund 60 % unseres 
gesamten Strombedarfs ent-
fi el, war hier ein besonders 
wichtiger Ansatzpunkt für die 
Effi zienzsteigerung. So wur-
den z. B. 80 hocheffi ziente 
Luftventilatoren eingebaut 
und die Wärmerückgewin-
nung optimiert. Sie erreicht 
jetzt einen Wirkungsgrad 
von 70 Prozent. Auch die 
Abwärme des BHKW wird 
genutzt. Die erforderliche 
Heizkesselleistung konnte 
deshalb stark reduziert wer-
den. Da der Heizwasser-
kreislauf statt bisher 110 °C 
nur noch 80 °C benötigt, 
wurden die Wärme- und die 
Dampferzeugung komplett 
getrennt. Auch das spart En-
ergie. Alle Arbeiten sind bei 
laufendem Klinikbetrieb 
durchgeführt worden; die 
Versorgungssicherheit war 
jederzeit gewährleistet.“
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Beispiele aus der Praxis
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Der Ersatz der alten Dieselmotoren durch ei-
nen neuen erdgasbetriebenen Motor stand nen neuen erdgasbetriebenen Motor stand nen neuen erdgasbetriebenen Motor
beim Martin-Luther-Krankenhaus schon lange 
auf der Maßnahmenliste. Zur Umsetzung des 
Projekts suchte man einen Partner mit ent-
sprechenden Erfahrungen. Die GASAG 
WärmeService GmbH (GWS) hat in ihren 
Wärmeerzeugungsanlagen in Berlin bereits 
19 Erdgasmotoren mit elektri schen 
Leistungen zwischen 5,5 kW und 1.034 kW 
eingebaut. Mit diesen Erfahrungen auf der 
einen Seite und den Anlagenkenntnissen der 
MLK-Mitarbeiter auf der anderen Seite konn-
ten die maßgeblichen Kennzahlen zur wirt-
schaftlichen Auslegung des Blockheizkraft-
werks erar beitet werden. Die gemeinsam ge-
troffene Entscheidung fi el auf eine einmodu-
lige BHKW-Anlage (Typ Zeppelin 3512 TA) 
mit einer elektrischen Leistung von 736 kW. 
Die heißgekühlte Maschine liefert eine Nenn-
wärmeleistung von 1.025 kW bei einer 
Leistungsaufnahme von 2.142 kW. 

Nach der grundsätzlichen Systementschei-
dung wurde die komplette Planung durch 
Mitarbeiter der GWS erbracht. Auf dieser 
Grundlage hat das Martin-Luther-Kranken-
haus mit Unterstützung der GWS die 
Leistungen zur Anlagenerneuerung ausge-
schrieben. Die KAH Kraftanlagen Hamburg 
GmbH konnte den Wettbewerb für sich ent-
scheiden und gleichzeitig dem MLK das wirt-
schaftliche Projektziel dieser Phase sichern. 

Auch in der Bauphase waren die beson-
deren Anforderungen an die Versorgungssi-
cherheit des laufenden Krankenhausbetriebs 
zu beachten und sicherzustellen. So musste 
im Hof des Krankenhauses eine mobile Not-
stromversorgung in einem Container aufge-
stellt, angeschlossen und für die Dauer der 
Bauphase betriebsbereit gehalten werden. 

Martin-Luther-Krankenhaus, Berlin

Das Martin-Luther-Krankenhaus 
(MLK) ist ein evangelisches Akut- und 
Unfallkrankenhaus mit 320 Betten in 
Berlin-Grunewald. Bereits in der er-
sten Hälfte der 90er Jahre hat das 
MLK zur Unterstützung der Energie-
versorgung ein Blockheizkraftwerk 
(BHKW) installiert. Die BHKW-Modu-
le waren dieselbetrieben, da zu die-
ser Zeit im betreffenden Bezirk die 
Umstellung von Stadtgas auf Erdgas 
noch nicht abgeschlossen war.

Einmodulige BHKW-Anlage 
(Typ Zeppelin 3512 TA) mit einer 

elektrischen Leistung von 736 kW. 
Bilder Quelle: GWS

Nach nur 4 1/2 Monaten Bauzeit ging 
der neue Erdgasmotor in der Energiezentra-
le des Martin-Luther-Krankenhauses im Mai 
2006 an den Start. Er läuft im Dauerbetrieb 
das ganze Jahr über, eine Abschaltung ist 
nur im Wartungsfall geplant. Im umwelt-
freundlichen Koppelbetrieb soll das BHKW 
über 85 % des Jahreswärmebedarfs und 
über 90 % des Jahresstrombedarfs des 
Krankenhauses decken. 

Die Finanzierung der Investition erfolgte über 
das MLK und nicht über den Contractor 
GWS, wie sonst beim Anlagencontracting 
vielfach üblich. Dies belegt, dass Wärmelie-
fercontracting weit mehr als eine Finanzie-
rungsalternative für den Contractingnehmer 
bietet. So haben beim MLK die Erfahrungen 
der GWS aus ihren vielen Wärmeprojekten 
in Kombination mit den hervorragenden 
Kenntnissen des Krankenhauses in Bezug auf 
die eigenen Energiebedarfe etc. zu einer op-
timalen Anlagenerneuerung geführt.

Die Betriebsergebnisse aus dem ersten Be-
triebsjahr haben die Annahmen des Ener-
giekonzepts voll bestätigt, die geplanten 
Laufzeiten wurden sogar noch leicht über-
troffen. Weiterer Gewinner neben MLK 
und GWS ist die Umwelt: Mit dem Betrieb 
des neuen Erdgasmotors werden zukünftig 
pro Jahr ca. 1,4 Millionen Liter Heizöl 
durch Erdgas als Brennstoff ersetzt. Dies 
führt zu einer Senkung des CO2-Ausstoßes 
um jährlich 900 Tonnen.
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Im Jahr 2003 hat sich das Gemeinschafts-
krankenhaus (GKH) Herdecke für ein Con-
tracting-Modell des Energieversorgers 
DEW21 entschieden. Es umfasst die Moder-
nisierung der Wärmeerzeugungs- und 
Brauchwasseranlagen sowie die Betriebsfüh-
rung der Anlagen. Auch die Wartung und In-
standhaltung aller Verteileranlagen in den 
einzelnen Liegenschaften bzw. Unterstati-
onen wurden auf den Contractor übertra-
gen. Die Vertragslaufzeit beträgt 15 Jahre.

In der Dachheizzentrale des Krankenhauses 
wurden im Rahmen des Contracting-Modells 
drei Erdgas-Heizkessel mit einer Gesamtlei-
stung von 2.875 kW eingebaut, die die er-
forderliche Wärme für Raumheizung, Lüftung 
und Warmwasserbereitung erzeugen. Im 
Zuge der Kesselerneuerung ist ein hydrau-
lischer Abgleich der Heizungsanlage durch-
geführt worden; an allen Heizverteilern wur-
den geregelte Umwälzpumpen eingesetzt. 
Die Warmwasserbereitung wurde im Jahr 
2005 saniert, wobei ebenfalls ein Abgleich 

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke

Lothar Doerr, Leiter Technik und Wohnungswirtschaft des GKH Herdecke

Das GKH stand im Jahre 2002 vor der 
Frage: „Was wird aus unseren überal-
terten Heizzentralen und der veralteten 
Versorgungstechnik?“ Wir haben uns 
dann mit unserem Energieversorger 
DEW21 zusammengesetzt und gemein-
sam ein Wärmelieferungskonzept entwi-
ckelt, wobei beide Parteien ihre Interes-
sen gut einbringen konnten. Im Jahre 2003
konnten die neuen Verträge abgeschlos-
sen werden, die nach und nach eine 
Erneuerung der Heizzentralen in den 
Wohngebäuden sowie für die Haupt-
heizzentrale des  Krankenhauses vorsa-

hen. Im Sommer 2007 wurden die letz-
ten Maßnahmen abgeschlossen.

Durch die enge Zusammenarbeit der 
Technikabteilungen von Krankenhaus 
und DEW21 erfolgte nicht nur ein Aus-
tausch der Technik, sondern gleichzeitig 
eine Optimierung in Leistung und Güte. 
So wurden z. B. zusätzlich eine Legiokill-
Anlage für die Wasserhygiene installiert 
sowie Strangregulierventile eingebaut, 
die den Hydraulikabgleich sicherstellen. 
Durch die Reduzierung der Pumpenlei-
stungen konnten wir den Energiever-
brauch erheblich senken.

Aufgrund der intensiven Zu-
sammenarbeit konnten quasi 
nebenher noch viele positive 
Synergien genutzt werden, so 
dass man mit Fug und Recht sagen kann: 
Dieses Contracting-Projekt macht beiden 
Vertragspartnern Spaß. Vom Vertrieb über 
die Vertragsgestaltung bis hin zur Technik 
hat alles gestimmt. Weitere Projekte wie 
der Energieausweis für Nichtwohn ge-
bäude und Möglichkeiten zur KWK-Nut-
zung stehen bereits auf unserem gemein-
samen Terminplan. 

der hydraulischen Systeme erfolgte. In der 
Hauptzentrale sowie in zwei Unterzentralen 
sind die vorhandenen Warmwasser-
Speicher-Lade systeme zum Schutz vor Legio-
nellenbildung durch so genannte „Legiokill-
Anlagen“ ersetzt worden. Durch diese Opti-
mierungsmaßnahmen können pro Jahr ca. 
40.000 kWh elektrische Energie und  insge-
samt ca. 820 Tonnen CO2 Emissionen einge-
spart werden.

Für weitere Gebäude, die im Verantwor-
tungsbereich der Krankenhausverwaltung 
liegen (Kinderhaus, Wohngebäude etc.), 
besteht bereits seit mehr als zehn Jahren ein 
Contracting-Vertrag mit DEW21. Er umfasst 
vier Heizzentralen mit einer Gesamtleistung 
von 1.265 kW. Auch in diesen Fällen konn-
ten durch gezielte hydraulische Optimierung 
der Anlagen Energie einsparungen von mehr 
als 10 % erreicht werden, was zu einer Re-
duzierung der CO2-Emissionen um jährlich 
ca. 50 Tonnen führte.

19
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Für eine objektive, sachlich fundierte 
Kostenabwägung bei Contracting-Pro-
jekten ist entscheidend, den richtigen 
Vergleichsansatz zu wählen. In die 
Gesamtkosten betrach tung sind alle 
Aufwendungen einzubeziehen, die 
für die Erzeugung der Nutzenergie 
über einen Zeitraum von 10 oder 15 
Jahren anfallen (Vollkostenrechnung 
nach VDI 2067). Dabei müssen alle 
investitions-, betriebs- und verbrauchs-
ab hängigen Kosten berücksichtigt 
werden, die für das Krankenhaus an-
fallen (Energieeinkauf, Kosten für Per-
sonal, Wartung, Instandhaltung, Be-
trieb, Versicherung sowie für Zinsen 
zur Finanzierung einer eigenen ver-
gleich baren Anlage). Auf dieser Basis 
kann die Wirtschaftlichkeit des Con-
tracting-Projekts beurteilt werden.

Die Bewertung von Contracting-Die Bewertung von Contracting-
Projekten sollte nicht auf die Projekten sollte nicht auf die 
Finanzierung reduziert werden. Finanzierung reduziert werden. 
Wenn man die Gesamtaufgabe Wenn man die Gesamtaufgabe 
„Energiebewirtschaftung“ mit „Energiebewirtschaftung“ mit 
allen dazugehörigen Leistungen allen dazugehörigen Leistungen 
sowie Vorteilen für das Kranken-
haus (z. B. Entlastung, Sicherheit 
usw.) betrachtet, fallen Contrac-
ting-Lösungen oft günstiger aus 
als die isolierte Betrachtung ein-
zelner Bausteine.

Energieliefer- oder Anlagen-Contracting: 
Der Dienstleister plant, fi nanziert, baut und betreibt 
die Energieanlage, liefert dem Kunden die Nutze-
nergie zu transparenten Preisen und rechnet nach 

gemessener Energiemenge ab. (Quelle: MVV)

8
Kostenbetrachtung/Finanzierung

Ohne Contracting 

Investition 

Kapital- 

Betriebs- 

Verbrauchs- 

gebundene 
Kosten 

Nutzenergie- 
kosten 

Investition = 0 

Grundpreis 

Arbeitspreis 

Mit Contracting 
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Finanzierung von 
Contracting-Leistungen

Reform des 
Gesundheitswesens

Grundsätzlich können Kranken-
häuser die Investitionen für neue 
Energieanlagen auch über klas-
sische Bankkredite fi nanzieren. 
Vor dem Hintergrund des Rück-
gangs der öffentlichen Fördermit-
tel dürfte die Finanzierung über 
Kredite in den nächsten Jahren 
an Bedeutung gewinnen. Dabei 
ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass 2007 das Abkommen 
„Basel II“ in Kraft getreten ist. 
Danach sind Kreditinstitute ange-
halten, ihre Kredite risikogerecht 
zu bepreisen. Kreditnehmer mit 
einem höheren Ausfallrisiko zah-
len höhere Zinsen und müssen 
mehr Eigenkapital unterlegen. 

Vor diesem Hintergrund gewinnt 
das Rating als Einschätzung des 
Kreditausfallrisikos stark an Be-
deutung. Es gleicht einer umfang-
reichen Unternehmensbewertung, 
bei der nicht nur quantitative, 
sondern auch qualitative Fak-
toren bewertetet werden (z. B. 
die Wettbewerbsposition). Kran-
kenhäuser mit mäßigem Rating 
müssen sich darauf einstellen, 
dass sich ihre Finanzierungsko-
sten erhöhen. 

Die Finanzierungsstrukturen im Ge-
sundheitswesen sind in den letzten 
Jahren zuneh mend komplexer und 
komplizierter geworden. Das wirkt 
sich auch auf die Betrachtung 
bzw. Bewertung von Contracting-
Projekten aus. 

Durch Energieliefer-Contracting 
werden Investitionen zu Nutz-
energiekos ten. 

Ohne Contracting 

Investition 

Kapital- 

Betriebs- 

Verbrauchs- 

gebundene 
Kosten 

Nutzenergie- 
kosten 

Investition = 0 

Grundpreis 

Arbeitspreis 

Mit Contracting 

Finanzierung 
durch Bankkredite

Im Rahmen der Reformen des 
Gesundheitswesens wurde die 
Finanzierung auf so genannte 
DRGs (diagnostic related groups) 
umgestellt. Die Vergütung erfolgt 
damit auf Basis der einzelnen 
Krankenhaus fälle, unabhängig 
vom tatsächlichen Aufwand. Diese 
DRGs reichen oft nicht aus, um die 
gegenwärtigen Betriebskosten zu 
decken. Auch die Finanzierungs-
töpfe, die laut Krankenhaus-Finan-
zierungs-Gesetz für den investiven 
Bereich zur Verfügung stehen, sind 
häufi g leer. 

Contractoren können auch 
dieses Problem ebenso wie die 
Frage der langen Amortisations-
zeiten bestehender und neuer An-
lagen lösen. Hierzu bieten Con-
tractoren individuelle Finanzie-
rungs- oder Betriebsführungsmodel-
le an, bei denen das wirtschaft-
liche Risiko ganz oder teilweise 
auf den Contractor übergeht.
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Die Einleitung eines Vergabeverfahrens 
beginnt mit der Entscheidung über die 
Verfahrensart (siehe dazu die untenste-
hende Übersicht). Diese wiederum ist 
davon abhängig, ob der Auftraggeber 
im Sinne des Gesetzes als öffentlich 
oder privat gilt. 

Private Auftraggeber sind grundsätz-
lich frei in ihrer Wahl der Verfahrens-
art, sie haben lediglich ihre unterneh-
mensinternen Einkaufsrichtlinien zu be-
achten. Hingegen gelten für Vergabe-
ver fahren, insbesondere Ausschrei-
bungen öffentlicher Auftrag geber* 
(u. a. Bund, Länder, Städte und Ge-
meinden) aufgrund des Vergaberechts 
spezielle Regelungen. Die Verfahrens-
weise ist in Deutschland geregelt in der
• Vergabe- und Vertragsordnung für 

Bauleistungen (VOB)
• Verdingungsordnung für Leistungen 

(VOL) 
• Verdingungsordnung für freiberuf-

liche Leistungen (VOF) 

Nach dem Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) gilt die öffent-
liche Auftraggeber eigenschaft zu-
nächst zwar nur für die klassische öf-

Arten der Vergabe Beschreibung Anwendung Rechtsgrundlagen

Öffentliche 
Ausschreibung 
(Offenes Verfahren)

Eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen wird öf-
fentlich zur Abgabe von Angeboten aufgefordert.

Gesetzlicher Regelfall; andere Ver-
fahren nur dann möglich, wenn 
ausdrück lich zugelassen.

§ 101 Abs. 2, 5 GWB
§ 55 BHO
§ 3 Nr. 1 Abs. 1 VOL/A
Art. 6 Abs. 4 LKR

Beschränkte 
Ausschreibung
(Nicht offenes 
Verfahren)

Zunächst wird eine unbeschränkte Anzahl von Unter-
nehmen öffentlich zur Teilnahme aufgefor dert; dann 
wird eine beschränkte Anzahl von Unternehmen zur 
Abgabe von Angeboten aufgefordert.

Nur über Ausnahmetatbestände 
nach VOB/A und VOL/A

§ 101 Abs. 3 GWG
§ 3 Nr. 1 Abs. 2, Nr. 3; 
§ 3a Nr. 1 Abs. 2 VOL/A
Art. 6 Abs. 4 LKR

Freihändige 
Vergabe
(Verhandlungs-
verfahren)

Mit oder ohne vorherige öffentliche Aufforderung wendet 
sich der Auftrag geber an ausgewählte Unternehmen, um 
mit einem oder mehreren Unte nehmen über Auftragsbe-
dingungen zu verhandeln.

Nur über Ausnahmetatbestände 
nach VOB/A und VOL/A

§ 101 Abs. 4 GWB
§ 3 Nr. 1 Abs. 3, Nr. 4; 
§ 3a Nr. 1 Abs. 4 VOL/
A Art. 6 Abs. 2 und 3 LKR

9
Anhang  

In Deutschland gibt es dazu keine 
einheitliche Regelung. Oberhalb der
EU-rechtlich festgelegten Schwellen-
werte müssen Ausschreibungen je-
doch im Europäischen Ausschrei-
bungsamtsblatt veröffentlicht werden.

EU-Schwellenwerte für die Angebots-
einholung auf europäischer Ebene

Bauaufträge 
nach VOB 5.278.000 €

Liefer- und Dienst-
leistungsaufträge 
nach VOL/VOF 137.000 €

VOL/VOF-Sektoren-
bereiche Wasser, 
Energie, Transport   422.000 €

In sonstigen Fällen 
nach VOL Teil A, VOF  211.000 €

In die Ermittlung des Schwellenwertes
fl ießen die jährlich für die Wärmelie-
ferung zu erwartenden Entgelte aus 
dem Grund- und dem Arbeitspreis ein.
Diese Entgelte sind für die gesamte 
Vertragslaufzeit zu berücksichtigen.

Veröffentlichung von 
öffentlichen Ausschreibungen

Vergabe von Contractingaufträgen durch öffentliche Träger

fentliche Hand. Unter Umständen kön-
nen aber auch private Auftraggeber 
unter diesen Begriff fallen. Welche na-
türlichen oder juristischen Personen des 
privaten Rechts als öffentliche Auftrag-
geber betrachtet werden, geht aus § 98
GWB hervor (http://bundesrecht.juris.
de/gwb/BJNR252110998.html).

Öffentliche Aufträge sind demnach 
vorrangig im offenen Verfahren zu 
vergeben. Etwas anderes gilt nur für 
Auftraggeber, die nach ihrer freien 
Wahl eines der drei zur Verfügung 
stehenden Vergabeverfahren anwen-
den dürfen. Ausnahmetatbestände, 
die die Wahl des Verhandlungs ver-
fahrens rechtfertigen, sind in § 3 a 
Nr. 1 Abs. 4 und Nr. 2 VOL/A be-
schrieben. Die in der Praxis häufi g 
herangezogenen Ausnahmen der be-
sonderen Eilbedürftigkeit oder der 
Leis tungsfähigkeit nur eines be-
stimmten Unternehmens kommen für 
Contracting-Vergaben nicht in Be-
tracht. 

*) Der Rechtsbegriff „öffentlicher Auftraggeber“ be-
zeichnet im Vergaberecht diejenigen Auftraggeber, 
die bei der Vergabe eines öffentlichen Auftrags in der 
EU das Vergaberecht zu beachten haben, also insbe-
sondere die Aufträge öffentlich ausschreiben müssen.
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Arten der Vergabe Beschreibung Anwendung Rechtsgrundlagen

Anhang  

Der Auftraggeber muss die Vertrags-
bedingungen, das Bau- und Leistungs-
soll sowie die Laufzeit im Wesentli-
chen selbst vorgeben. Zu diesem 
Zweck muss er im offenen Verfahren 
vor Beginn des Verfahrens die Verdin-
gungsunterlagen zusammenstellen, 
deren Kernbestand die Leistungsbe-
schreibung ist. Diese ist nach § 8 Nr. 
1 Abs. 1 VOL/A so eindeutig und so 
erschöpfend zu verfassen, dass alle 
Bewerber die Beschreibung im glei-
chen Sinne verstehen müssen und An-
gebote miteinander verglichen wer-
den können.

Energie-Contracting, bei dem der 
technische Lieferumfang bereits mit 
den Ausschreibungs unterlagen defi -
niert wird, kann nach den gleichen 
Grundsätzen wie die eigentliche Bau-
leistung ausgeschrieben werden. 
Kommunale Krankenhäuser müssen 
dabei beachten, dass für das Verga-
beverfahren statt der VOB die VOL 
maßgebend sein kann, mit der Konse-
quenz niedrigerer Schwellenwerte für 
eine EU-weite Ausschreibung. 

Bei der Frage “VOL oder VOB“ 
gilt das Schwerpunktkriterium: 
Dominieren über die Vertrags-
laufzeit gesehen die Kosten für 
die Erstellung der Anlage gegen-
über den Kosten des Betriebs, 
kann prinzipiell nach VOB aus-
geschrieben werden. 

In die VOB 2000 hat die Forde-
rung des Vergaberechtsände-
rungsgesetzes aus dem Jahr 1999
Eingang gefunden, die den Zu-
schlag „auf das unter Würdi-
gung aller Umstände wirtschaft-
lichste Angebot“ vorschreibt. 
Dies bedeutet, dass die Herstell-
kosten der Anlage nur noch von 
sekun därer Bedeutung sind: Der 
Contractingnehmer (Kunde) leis-
tet über die Vertragslaufzeit re-
gelmäßige Zahlungen für die 
Energielieferung. 

Leistungsbeschreibung

• Krankenhausfi nanzierungsgesetz (KHG)

• Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG)

• Vereinbarung zum Fallpauschalensystem für Krankenhäuser

• Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspfl ichten von Krankenhäusern (KHBV)

• Verordnung über die Abgrenzung der im Pfl egesatz nicht zu berücksichtigenden 
Investitionskosten von den pfl egesatzfähigen Kosten der Krankenhäuser

• Bundespfl egesatzverordnung (BPfl V)

• Auswirkungen der Landesgesetzgebung im Hinblick auf die Finanzierung der Investitionskosten

Relevante Gesetze und Verordnungen zur Finanzierung im Krankenhausbereich

23

Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Zahlungen über die Laufzeit mittels 
Preisgleitklauseln an die Infl ationsrate 
gebunden werden. Ein günstiger An-
fangspreis kann also durch eine hohe 
Infl ationierung über die Vertragslauf-
zeit zunichte gemacht werden. 
Grundsätzlich sind daher die Preis-
gleitklauseln (für den Grundpreis) so 
zu gestalten, dass die bei der Erbrin-
gung der Dienst leistung Contracting 
anfallenden Kosten verursachungsge-
recht in den einzelnen Preisände rungs -
faktoren abgebildet werden und die 
Entwicklung des Grundpreises der 
der Kosten angemessen folgen kann.

Beispiel:

GP = GP0 x (0,5 + 0,4 L/L0 + 0,1 I/I0)

Grundpreis
(GP)

Grundpreis
(GP)

Grundpreis Finanzierungs-
anteil

Finanzierungs-
anteil

Finanzierungs- Dienstleisttungs-
anteil (L)

Dienstleisttungs-
anteil (L)

Dienstleisttungs- Materialauf-
wandsanteil (I)

Das Beispiel setzt einen Finanzierungsanteil von 50 % (fi x), 
einen personal abhängigen Dienstleistungsanteil von 40 % 
sowie einen Materialaufwandsanteil von 10 % voraus.
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